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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren
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AVG §37;
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Rechtssatz

Bei der Deutung einer Parteienerklärung als Verzicht ist besondere Vorsicht geboten. Diese Annahme ist nur zulässig,

wenn die entsprechenden Erklärungen der Partei keinen Zweifel o8en lassen. Gegebenenfalls hat die Behörde eine

Klarstellung durch die Partei herbeizuführen. Bei Unklarheit eines Anbringens darf nicht von vorneherein ein für den

Antragsteller ungünstiger Inhalt unterstellt werden (Hinweis E vom 30. Mai 2007, 2005/06/0375).
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